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Kap. 5.5. d. Fragen und Antworten zur Rechtslage auf der Hinteren Allmend 

 
2021.08.11. Fragen an Bauinspektor Baumann 
 
Von: Hofmann Andreas <res.hofmann@gmx.ch>  
Gesendet: Mittwoch, 11. August 2021 15:39 
An: Bauinspektorat Bern <bauinspektorat@bern.ch> 
Betreff: Fragen zu zweifelhaften Vorgängen auf der Grossen Allmend 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich bin daran, eine Schrift zur Geschichte der Allmenden seit 1976 zu verfassen. Dabei möchte ich 
vermeiden, Vorwürfe an die Stadt zu erheben, die nicht belegt sind.  

Bei mindestens drei Fällen zweifle ich nämlich an der Legalität von Massnahmen der Stadt Bern in der 
Vergangenheit. Das heisst nicht zwingend, dass für diese Fälle momentan noch eine Illegalität bestehen 
würde. 

Deshalb stelle ich dem BI für die drei Fälle je die folgenden Fragen: 

1. Nach meinen Kenntissen wurden Teile der Tschäppätstrasse (heute so benannt) nach 1976 in der 
Grünfläche gebaut, bzw. auch ausgebaut. Das könnte illegal gewesen sein. 
Fragen dazu: 
1. Wurde für diese Strasse jemals nach einer Baubewilligung nachgesucht? Wenn Ja, wann? 
2. Wurde für diese Strasse jemals eine Baubewilligung erteilt? Wenn Ja, wann? 
3. War ein Strassenbau dieser Art in einer Grünfläche (aus heutiger Sicht) überhaupt 

bewilligungsfähig? 

 
2. Das Gebiet nördlich der Festhalle befand sich (abgesehen von einem schmalen Streifen der Fassade 

entlang) seit 1976 in der Grünfläche. Trotzdem wurde das noch 1976 vorhandene Grün (auch Bäume) 
schleichend entfernt und das Terrain zum grossen Teil asphaltiert. Mir scheint, das wäre in einer 
Grünfläche kaum erlaubt gewesen. 
Fragen dazu: 
1. Gab es ein Baugesuch für das Abreissen des Bahnwärterhäuschens? Wenn Ja, wann? 
2. Gab es Baugesuche (und Bewilligungen) für die Entfernung der Grünflächen? Wenn Ja, wann? 
3. Gab es Baugesuche (und Bewilligungen) für die Versiegelung der ehemaligen Grünflächen? Wenn 

Ja, wann? 
4. Gab es Baumfällgesuche? Wenn Ja, wann? 
5. Waren Baugesuche dieser Art in einer Grünfläche aus heutiger Sicht überhaupt bewilligungsfähig? 

 
3. Für den Lastwagenparkplatz auf dem heutigen Zirkusplatz gab es wahrscheinlich kaum jemals eine 

Bewilligung.  
Fragen dazu:  
1. Ist es richtig, dass für den Lastwagenparkplatz niemals nach einer Bewilligung nachgesucht und 

niemals eine erteilt wurde?  
2. War eine Bewilligung aus rechtlicher Sicht überhaupt notwendig? 

Ich habe zu allen drei Fällen (nummeriert von 1. bis 3.) je Unterlagen beigelegt, die einen realen 
Hintergrund für meine Vermutungen zeigen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Res Hofmann 
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